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der Leistungen nach dem BSHG – nachrangig. Antragsberechtigte er-
halten das allgemeine Wohngeld, auch wird ein nicht unbeträchtlicher
Personenkreis Anspruch auf eine Rente aus der gesetzlichen Renten-
versicherung oder andere Sozialleistungen haben. Dadurch werden
i. d. R. auch mehrere Sozialleistungsträger mit der Prüfung und Bewil-
ligung von Leistungen zuständig sein.

Nach wie vor ist die Deckung des notwendigen und individuellen Le-
bensunterhaltsbedarfs i. S. d. soziokulturellen Existenzminimums die
Aufgabe der Träger der Sozialhilfe.

Die Leistungshöhe der Grundsicherung besteht aus dem maßgeb-
lichen Regelsatz nach dem Bundessozialhilfegesetz, einer Pauschale
von 15 % des Regelsatzes eines Haushaltsvorstands u. a. für einmalige
Leistungen und den angemessenen Kosten für Unterkunft und Hei-
zung zusammen. Daneben können Kosten der Kranken- und Pflege-
versicherung in besonderen Fällen übernommen, sowie ein Mehr-
bedarfszuschlag von 20 % des maßgeblichen Regelsatzes gewährt wer-
den, wenn eine Schwerbehinderung mit dem Merkzeichen G (Ein-
schränkung der Gehfähigkeit) vorliegt. Die Leistungshöhe ist bei
einem durchschnittlichen Bedarf an einmaligen Leistungen und bei
Fehlen von Mehrbedarfen i. S. d. BSHG (§ 23), die über dem Leis-
tungsumfang der bedarfsorientierten Grundsicherung liegen, ausrei-
chend, um einen ergänzenden Sozialhilfebezug zu vermeiden.

Von dem Personenkreis der „verschämt Armen“, für die die Grund-
sicherung konzipiert wurde, ist nicht zu erwarten, dass sie nach In-
krafttreten des GSiG Anspruch auf ergänzende Sozialhilfeleistungen
geltend machen werden. Dieses dürfte ausschließlich die Personen be-
treffen, die bisher Bezieher laufender Leistungen der Sozialhilfe wa-
ren. Aber auch für diesen Personenkreis bringt die Grundsicherung
Vorteile, z. B. den Verzicht auf einen Unterhaltsrückgriff bei Kindern
und Eltern sowie den gegenüber der Sozialhilfe auf regelmäßig ein
Jahr verlängerten Bewilligungszeitraum.

Der Gradmesser für die Erreichung der Ziele der Grundsicherung ist
daher nicht die Zahl der Personen, die Leistungen neben der Grund-
sicherung zusätzlich aus der Sozialhilfe erhalten, sondern die Wirk-
samkeit der Bekämpfung verschämter Armut von Menschen, die aus
Rücksicht auf ihre Angehörigen oder aus Scham ein Leben unterhalb
der Grenze des soziokulturellen Existenzminimums geführt haben.

47. Abgeordneter
Hubert
Hüppe
(CDU/CSU)

Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass
ein unterschiedlicher Urlaubsanspruch für
hauptamtliche und behinderte Mitarbeiter in
Werkstätten für behinderte Menschen gegen
die gesetzlich festgelegte Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen verstößt, und
wenn ja, durch welche Maßnahmen plant die
Bundesregierung die Gleichstellung in diesem
Bereich sicherzustellen?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Franz Thönnes
vom 8. April 2003

Behinderte Menschen, die im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten
für behinderte Menschen beschäftigt sind, stehen, soweit sie nicht Ar-
beitnehmer sind, gegenüber dem Träger der Werkstatt in einem arbeit-
nehmerähnlichen Rechtsverhältnis (§ 138 Abs. 1 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch – SGB IX). Die allgemeinen arbeitsrechtlichen und
arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften und Grundsätze finden für sie
entsprechende Anwendung.

Dazu gehören auch die rechtlichen Vorschriften über Arbeitszeit und
Urlaub. Nach § 3 Abs. 1 Bundesurlaubsgesetz beträgt der Urlaub jähr-
lich mindestens 24 Werktage. In diesem Mindestumfang steht der Ur-
laub auch den im Arbeitsbereich der Werkstätten beschäftigten behin-
derten Menschen zu. Der Bundesregierung ist kein Fall bekannt, in
dem in Werkstätten ein geringerer Urlaubsanspruch zugestanden
würde.

Die Beschäftigung der „hauptamtlichen Mitarbeiter“ der Werkstätten,
also der Fachkräfte zur Arbeits- und Berufsförderung einschließlich
der Mitarbeiter der Begleitenden Dienste, der Leitung und des Ver-
waltungspersonals der Werkstätten, erfolgt in der Regel in Anlehnung
an tarifvertragliche Regelungen, zum Beispiel den Bundesangestellten-
tarifvertrag (BAT) oder vergleichbare Tarifverträge. Diese sehen ei-
nen höheren Urlaubsanspruch als den gesetzlichen Mindestanspruch
vor. Es bleibt den Werkstätten und ihren Trägern jedoch unbenom-
men, mit den Interessenvertretungen der Werkstattbeschäftigten, also
den Werkstatträten, die Übernahme der für das Fachpersonal anzu-
wendenden tarifvertraglichen Regelungen, also auch die Urlaubs-
dauer, für die Werkstattbeschäftigten zu vereinbaren und hierüber mit
den im Arbeitsbereich zuständigen Rehabilitationsträgern im Hinblick
auf die von diesen zu zahlenden Vergütungen Einvernehmen zu erzie-
len. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Men-
schen empfiehlt ihren Mitgliedswerkstätten auch, in den Werkstattver-
trägen mit den beschäftigten behinderten Menschen hinsichtlich der
Urlaubsdauer die Gleichstellung mit den Angestellten der Werkstatt
zu vereinbaren. Die Bundesregierung hält daher weitergehende Maß-
nahmen nicht für erforderlich.

48. Abgeordnete
Hildegard
Müller
(CDU/CSU)

Hat die Bundesregierung Kenntnis über ein
vom Verband der Rentenversicherungsträger
(VDR) entwickeltes Konzept zur Neuorganisa-
tion der Rentenversicherungsträger, das eine
Verschmelzung von Bundesversicherungsan-
stalt für Angestellte (BfA), Bundesknapp-
schaft, Bahnversicherungsanstalt und Seekasse
vorsieht, und falls ja, wie beurteilt die Bundes-
regierung dieses Konzept?
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